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(3) StGB - bei Begünst igung, wenn diese einem
nahen Angehörigen gewährt wird, um 
ihn der Strafverfolgung zu entziehen

(2) StGB - bei Entweichen aus gericht l ich ange
ordnetem Freiheitsentzug, wenn sich 
der Täter den Sicherheitsorganen frei
wi l l ig stel l t

(3) StGB - bei leichten Fäl len der Beeinträcht i
gung der öffent l ichen Ordnung und Sicher 
heit  durch asoziales Verhalten,

Das Unterbrei ten derart iger Vorschläge an den Staatsanwalt ,  

wobei die Bezugnahme auf die Regelungen der §§ 21 (5),  25,

111 StGB sicher im Mit telpunkt der Tät igkeit  der Untersuchungs- 

organe des MfS stehen werden, müßte natür l ich an den vol l 

ständigen Nachweis der Voraussetzungen der strafrecht l iehen 

Verantwort l ichkeit  mit tels der Verdachtshinweisprüfung gebun

den sein, wobei sich der Umfang der Ermit t lungen an den für die 

Entscheidung wicht igen Maßstäben des § 101 StPO messen müßte.

Dem Verdächt igen kann also im Ergebnis einer solchen Ver

dachtshinweisprüf ung nicht mitgetei l t  werden, daß trotz be

stehenden Verdachts einer Straftat von der Einlei tung eines 

Ermit t lungsverfah'rens abgesehen wird. Da eine Mit tei lung je

doch in jedem Fal l  erforderl ich ist ,  muß diese sich darauf 

beziehen, daß trotz offensicht l ichen Vorl iegens einer Straf

tat  unter den in einer konkreten Strafrechtsnorm genannten 

Bedingungen auf die Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens 

verzichtet wird. Erforderl ichenfа 11s sol l te diese Mit tei lung 

ausgebaut werden. Unter den Voraussetzungen des § 25 Zif f .  1 

StGB beispielsweise dahingehend, daß diese Entscheidung davon 

ausgeht,  daß der Täter aus der Verdachtshinweisprüfung grund- 1

-  § 233

- § 237

- § 249

1 Mit  der Neufassung des derzeit igen § 25 StGB im 5. StÄG 
werden sich die Mögl ichkeiten zur Anwendung dieser prozes
sualen Regelung weiter erhöhen.


